
Öffentliche Bekanntmachung über die Festsetzung der Grundsteuer 
für das Jahr 2026

Aufgrund der Vorschriften aus § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz vom 7. August 1973 
(BGBl. I S. 965), das zuletzt durch Artikel 32 des Gesetzes vom 2. Dezember 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 387) geändert worden ist, in Verbindung mit § 7 Abs. 3 des 
Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) in gültiger Fassung macht die 
Gemeinde Kreischa die Festsetzung der Grundsteuer für die land- und 
forstwirtschaftlichen Grundstücke (Grundsteuer A) und die Grundstücke (Grundsteuer 
B) für das Jahr 2026 bekannt:

Für diejenigen Schuldner der Grundsteuer, die im Kalenderjahr 2026 die gleiche 
Grundsteuer wie im Kalenderjahr 2025 zu entrichten haben und insoweit bis zum 
heutigen Tage keinen anders lautenden Bescheid erhalten haben, wird die Grundsteuer 
hiermit durch öffentliche Bekanntmachung festgesetzt. Für die Steuerschuldner treten 
mit dem Tage der öffentlichen Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, 
wie wenn ihnen an diesem Tage ein schriftlicher Steuerbescheid zugegangen wäre. 

Damit wird an die fällige Grundsteuerzahlung nur mit dieser Bekanntmachung erinnert 
und kein einzelnes Schreiben mehr zugestellt. Bitte beachten Sie deshalb, zur 
Vermeidung von Mahnverfahren und zusätzlichen Kosten, die folgenden 
Fälligkeitstermine der Grundsteuerzahlungen.

Ratenzahler: 15. Februar, 15. Mai, 15. August, 15. November 2026

Jahreszahler: 1. Juli 2026

Rechtsbehelfsbelehrung: 
Gegen die Festsetzung der Grundsteuer kann innerhalb eines Monats nach 
Veröffentlichung dieser Bekanntmachung schriftlich oder zur Niederschrift Widerspruch 
eingelegt werden. Der Widerspruch ist bei der Gemeindeverwaltung Kreischa, 
Dresdner Str. 10, 01731 Kreischa einzulegen. Die Frist ist auch gewahrt, wenn der 
Widerspruch beim Landratsamt Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Kommunalamt, 
Schlosshof 2-4, 01796 Pirna eingelegt wird.

Wenn Sie der Gemeindekasse eine Ermächtigung zum Einzug der fälligen 
Grundsteuern im Lastschriftverfahren erteilen, brauchen Sie sich über eine 
fristgerechte Zahlung keine Sorgen machen, Sie ersparen sich Stress und vermeiden 
zusätzliche Kosten der Mahnung.

Für Rückfragen stehen Ihnen die Mitarbeiter der Gemeindekasse unter Telefon 
(035206) 209-32 gern zur Verfügung.

Kreischa, den 18.12.2025

gez. Frank Schöning
Bürgermeister


